
Wichtige Unterlagen zu Ihrem Versicherungsvertrag:



 

 

Kfz-Haftpflichtversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 

Unternehmen: SV SparkassenVersicherung  
 Gebäudeversicherung AG 

 

 Produkt: SV Grenzversicherung 
  

 
Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Infor- 
mationen finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Ver-
sicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Wie bieten Ihnen eine Kfz-Haftpflichtversicherung an. Diese sichert Sie gegen finanzielle Risiken im Zusammenhang 
mit der Kfz-Nutzung ab, wenn Andere durch Sie geschädigt werden.
 

 
Was ist versichert? 
 

 Kfz-Haftpflichtversicherung 
  Leistet, wenn mit dem versicherten 

Fahrzeug Andere geschädigt werden. 
  Ersetzt berechtigte Ansprüche. 
  Wehrt unberechtigte Forderungen ab. 
 Kfz- Umweltschadensversicherung 

  Schützt Sie vor öffentlich-rechtlichen 
Ansprüchen nach dem Umweltschaden-
gesetz. 

 Versicherungssumme 
  Die Höhe der vereinbarten Versiche-

rungssumme je Schadenereignis kön-
nen Sie Ihrem Versicherungsschein 
entnehmen. 

 

 
Was ist nicht versichert? 
 

 Kfz-Haftpflichtversicherung 
 x Schäden an Ihrem eigenen Fahrzeug. 
 Kfz- Umweltschadensversicherung 
 x Ansprüche, die auch ohne Rückgriff auf 

das Umweltschadensgesetz gegen Sie 
geltend gemacht werden können. 

 

 
Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

! Nicht alle denkbaren Fälle sind 
versichert. Vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen sind zum Beispiel: 

 

 ! Vorsätzlich herbeigeführte Schäden. 

 ! Schäden, die bei Teilnahme an Fahrten 
auf Motorsport-Rennstrecken und 
Rennen entstehen. 

 ! Schäden an der Ladung. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wo bin ich versichert? 

 Kfz-Haftpflichtversicherung 
  Sie haben Versicherungsschutz innerhalb den geographischen Grenzen Europas sowie den 

außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören.  

  Haben wir Ihnen den Internationalen Versicherungsnachweis ausgehändigt, gilt: 
Ihr Versicherungsschutz erstreckt sich auf die dort genannten europäischen Länder, soweit 
Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind. 

 Kfz-Umweltschadensversicherung 
  Sie haben Versicherungsschutz in Deutschland, den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen. 
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Welche Verpflichtungen habe ich? 

 Sie müssen den Versicherungsbeitrag bei Vertragsabschluss vollständig zahlen. 
 Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben. 
 Setzen Sie sich nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ans Steuer. 
 Lenken Sie das Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr nur mit der erforderlichen 

Fahrerlaubnis. 
 Sie müssen uns außerdem jeden Schadensfall rechtzeitig anzeigen. 

 

 

 
Wann und wie zahle ich? 

Der Beitrag ist Vertragsabschluss sofort fällig. Nutzen Sie einen der angebotenen Zahlwege. 

WICHTIGER HINWEIS:  
Es handelt sich um einen Einmalbeitrag, der nur für die Laufzeit des Vertrags gilt! 

 

 
 

 
Wann beginnt und endet die Deckung? 

Wann der Versicherungsschutz beginnt, ist in der Versicherungsbescheinigung angegeben. 
Voraussetzung ist, dass Sie den Beitrag beim Vertragsabschluss bezahlt haben.  

Die Versicherung können Sie für längstens 12 Monate abschließen.  

WICHTIGER HINWEIS: Der Vertrag verlängert sich nicht automatisch! Wenn Sie nach Ablauf des 
Vertrages weiterhin Versicherungsschutz benötigen, müssen Sie einen neuen Vertrag abschließen. 

 

 

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Eine Kündigung des Vertrags ist nicht erforderlich, da dieser automatisch mit dem Ablauf  
(siehe Versicherungsbescheinigung) endet. 

Sie oder wir können den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z. B. nach einem Schadensfall möglich. 
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Auszug aus den Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB) für Grenzversicherungen nach dem Gesetz über die 
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Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versicherungsvertrags folgende Versicherungsarten: 

- Kfz-Haftpflichtversicherung (A.1) 

- Kfz-Umweltschadensversicherung (A.7) 
Sie schließen die Kfz-Umweltschadensversicherung, zusammen mit der Kfz-Haftpflichtversicherung ab. 
Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch. 

Erläuterungen zu Fachbegriffen siehe Anhang 9 - Begriffsbestimmungen. 
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A. Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung? 

A.1 Kfz-Haftpflichtversicherung - für Schäden, die Sie mit 

Ihrem Fahrzeug Anderen zufügen 

A.1.1 Was ist versichert? 

A.1.1.1 Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen Anderen  

geschädigt 
Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch den Ge-
brauch des Fahrzeugs 

a) Personen verletzt oder getötet werden, 
b) Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhandenkommen, 
c) Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem Per-

sonen- noch mit einem Sachschaden mittelbar oder unmittelbar 
zusammenhängen (reine Vermögensschäden), 

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund 

von Haftpflichtbestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder des 
Straßenverkehrsgesetzes oder aufgrund anderer gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen des Privatrechts geltend gemacht werden. Zum 

Gebrauch des Fahrzeugs gehören neben dem Fahren z. B. das Ein- und 
Aussteigen sowie das Be- und Entladen. 
A.1.1.2 Begründete und unbegründete Schadenersatzansprü-

che 
Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Schadenersatz in 
Geld. 

A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir 
diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Schadenersatzan-
sprüche der Höhe nach unbegründet sind. 

A.1.1.4 Regulierungsvollmacht 
Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Schadenersatz-
ansprüche sowie gegen Sie erhobene öffentlich-rechtliche Forderun-

gen (z. B. Feuerwehreinsatzkosten) in Ihrem Namen zu erfüllen oder 
abzuwehren und alle dafür zweckmäßig erscheinenden Erklärungen 
abzugeben. 

A.1.1.5 Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und ab-
geschleppten Fahrzeugen 

Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder Auflieger 

verbunden, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch hierauf. Der 
Versicherungsschutz umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem versicher-
ten Kraftfahrzeug abgeschleppt oder geschleppt werden, wenn für 

diese kein eigener Haftpflichtversicherungsschutz besteht. 
Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder Auflieger oder das abge-
schleppte oder geschleppte Fahrzeug während des Gebrauchs von 

dem versicherten Kraftfahrzeug löst und sich noch in Bewegung befin-
det. 

A.1.2 Wer ist versichert? 

Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für Sie und für folgende 
Personen (mitversicherte Personen): 
a) den Halter des Fahrzeugs, 

b) den Eigentümer des Fahrzeugs, 
c) den Fahrer des Fahrzeugs, 
d) die Technische Aufsicht für Fahrzeuge mit autonomer  

Fahrfunktion, 
e) den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit 

Ihnen oder mit dem Halter den berechtigten Fahrer zu seiner Ablö-

sung oder zur Vornahme von Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur ge-
legentlich begleitet, 

f) Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, wenn das Fahr-

zeug mit Ihrer Zustimmung für dienstliche Zwecke gebraucht wird, 
h) den Halter, Eigentümer, Fahrer, die Technische Aufsicht und der 

Beifahrer eines nach A.1.1.5 mitversicherten Fahrzeugs. 

Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
selbstständig gegen uns erheben. 

A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssum-

men)? 
A.1.3.1 Höchstzahlung 
Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils beschränkt auf 

die Höhe der für Personen-, Sach- und Vermögensschäden vereinbar-
ten Versicherungssummen. Mehrere zeitlich zusammenhängende 
Schäden, die dieselbe Ursache haben, gelten als ein einziges 

Schadenereignis. Die Höhe Ihrer Versicherungssummen können Sie 
dem Versicherungsschein entnehmen. 
A.1.3.3 Bei der öffentlich-rechtlichen Haftung nach dem Umwelt-

schadensgesetz sind unsere Zahlungen unabhängig von A.1.3.1 auf bis 
zu 5.000.000 EUR je Schadenereignis, höchstens jedoch bis zu 
10.000.000 EUR je Kalenderjahr beschränkt. 

A.1.3.4 Übersteigen der Versicherungssummen 
Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten sich un-
sere Zahlungen nach den Bestimmungen des Versicherungsvertrags-

gesetzes und der Kfz-Pflichtversicherungsverordnung. In diesem Fall 
müssen Sie für einen nicht oder nicht vollständig befriedigten Scha-
denersatzanspruch selbst einstehen.  

A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 

A.1.4.1 Versicherungsschutz in Europa und der EU 
Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz in 

den geographischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen 
Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören. 
Ihr Versicherungsschutz richtet sich nach dem im Besuchsland gesetz-

lich vorgeschriebenen Versicherungsumfang, mindestens jedoch nach 
dem Umfang Ihres Versicherungsvertrags. 
A.1.4.2 Internationaler Versicherungsnachweis im Rahmen 

der Grenzversicherung 
Haben wir Ihnen den Internationalen Versicherungsnachweis ausge-
händigt, gilt:  

Ihr Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung erstreckt 
sich auch auf die dort genannten europäischen Länder, soweit Länder-
bezeichnungen nicht durchgestrichen sind. Hinsichtlich des Versiche-

rungsumfangs gilt A.1.4.1 Satz 2. 

A.7 Kfz-Umweltschadensversicherung - für öffentlich-

rechtliche Ansprüche nach dem Umweltschadensge-
setz 

A.7.1 Was ist versichert? 

A.7.1.1 Sie haben mit Ihrem Fahrzeug die Umwelt geschädigt 
Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur Sanierung 
von Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) frei, 

die durch einen Unfall, eine Panne oder eine plötzliche und unfallartige 
Störung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs des Fahrzeugs (Be-
triebsstörung) verursacht worden sind. Ausgenommen vom Versiche-

rungsschutz sind Ansprüche, die auch ohne Bestehen des Umweltscha-
densgesetzes bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
des Privatrechts gegen Sie geltend gemacht werden können. Hinweis:

Diese Ansprüche sind im Allgemeinen über die Kfz-Haftpflichtversiche-
rung gedeckt. 
A.7.1.2 Begründete und unbegründete Ansprüche 

Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz begründet, leis-
ten wir Ersatz in Geld. 
A.7.1.3 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz un-

begründet, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, so-
weit die Ansprüche der Höhe nach unbegründet sind. 
A.7.1.4 Regulierungsvollmacht 

Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens oder 
der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde oder 
einem sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im 

Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzugeben. Kommt es in einem 
Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit ge-
gen Sie, so sind wir zur Verfahrens- oder Prozessführung bevollmäch-

tigt. Wir führen das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit in Ih-
rem Namen auf unsere Kosten. 

A.7.2 Wer ist versichert? 

Abschnitt A.1.2 gilt entsprechend. 

A.7.3 Versicherungssumme, Höchstzahlung und Selbstbe-

teiligung 

A.7.3.1 Versicherungssumme, Höchstzahlung 
Die Versicherungssumme sowie die Höchstleistung je Kalenderjahr für 
Umweltschäden entnehmen Sie bitte Abschnitt A.1.3.3. 

A.7.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 

Versicherungsschutz besteht im Anwendungsbereich des Gesetzes 
über die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (UschadG) 
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sowie in den Ländern des Europäischen Wirtschaftraums (EWR), soweit 
die EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) gilt oder sinngemäße 
Anwendung findet. Versicherungsschutz nach den jeweiligen 

nationalen Gesetzen besteht nur, soweit diese Ansprüche den Umfang 
der EU-Richtlinie nicht überschreiten.

A.8 Allgemeine Bestimmungen 

A.8.1 Was ist nicht versichert? 

Vertragsarten 
A.1 - Kfz-Haftpflichtversicherung - für Schäden, die Sie mit Ihrem Fahrzeug Anderen zufügen 
A.7 - Kfz-Umweltschadensversicherung - für öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz 

gilt für folgende 
Vertragsarten 

A
.1

A
.7

A.8.1.1 Vorsatz

Bei den gekennzeichneten Vertragsarten besteht kein Versicherungsschutz für Schäden, die Sie vorsätzlich und wi-
derrechtlich herbeiführen. 

 

A.8.1.2 Grobe Fahrlässigkeit.  

Bei den gekennzeichneten Vertragsarten verzichten wir gegenüber Ihnen, dem Versicherungsnehmer, bei grob fahr-
lässiger Herbeiführung des Schadens darauf, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verhaltens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn Sie oder andere berechtigte Fahrer 

- den Versicherungsfall infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel herbeifüh-
ren  



A.8.1.3 Genehmigte Rennen 
Bei der Kfz-Haftpflichtversicherung besteht kein Versicherungsschutz für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich 
genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit 

ankommt, entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.  
Hinweis: Für behördlich genehmigte Rennen muss der Veranstalter eine gesonderte Versicherung abschließen Die 
Teilnahme an behördlich nicht genehmigten Rennen stellt eine Pflichtverletzung nach D.1.2.2 dar. 



A.8.1.4 Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken und Rennen 
Bei den gekennzeichneten Vertragsarten besteht kein Versicherungsschutz für Schäden, die bei der Beteiligung an 
Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt oder eine 

Zeitmessung stattfindet. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.  
A.8.1.4.1 Darüber hinaus besteht kein Versicherungsschutz für jegliche Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken und 
abgesperrten Strecken, auch wenn es nicht auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (z. B. bei Gleich-

mäßigkeitsfahrten, Touristenfahrten, Fahrerlehrgängen und freiem Fahren).  
Versicherungsschutz besteht jedoch für Fahrsicherheitstrainings, die nach den Richtlinien des Deutschen Verkehrs-
sicherheitsrats (DVR) abgehalten werden. Der Anbieter des Fahrsicherheitstrainings muss über das Qualitätssiegel 

des DVR verfügen. 
A.8.1.4.2 Für Fahrzeuge, für die keine gesetzliche Helmpflicht besteht1 gilt: Es besteht kein Versicherungsschutz 
bei jeglichen Fahrten, für die von anderer Seite eine Helmpflicht angeordnet ist. 



A.8.1.5 Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt 
Bei den gekennzeichneten Vertragsarten besteht kein Versicherungsschutz für Schäden, die durch Erdbeben, 

Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden. 


A.8.1.6 Schäden durch Kernenergie 
Bei den gekennzeichneten Vertragsarten besteht kein Versicherungsschutz für Schäden durch Kernenergie.  

A.8.1.7 Sanktionsklausel 
Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem 

keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der 
Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.  
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, 

soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

 

1  Gesetzliche Helmpflicht besteht für Krafträder sowie offene drei- und mehrrädrige Kraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindig-
keit von über 20 km/h gemäß § 21a, Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung -StVO- 



Auszug aus den Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB) für Grenzversicherungen  

nach dem Gesetz über die Haftpflichtversicherung für ausländische Kraftfahrzeuge und 
Kraftfahrzeuganhänger (AuslPflVG) Fassung Oktober 2021 / 23-604-1021 
Seite 4 von 10 

A.8.2 Sonstige nicht versicherte Schäden 

Vertragsarten 
A.1 - Kfz-Haftpflichtversicherung - für Schäden, die Sie mit Ihrem Fahrzeug Anderen zufügen 
A.7 - Kfz-Umweltschadensversicherung - für öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz 

gilt für folgende 
Vertragsarten 

A
.1

A
.7

A.8.2.1 Beschädigung des versicherten Fahrzeugs 
Bei der Kfz-Haftpflichtversicherung besteht kein Versicherungsschutz für die Beschädigung, die Zerstörung oder das 

Abhandenkommen des versicherten Fahrzeugs.  


A.8.2.2 Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahrzeugen 

Bei der Kfz-Haftpflichtversicherung besteht kein Versicherungsschutz für die Beschädigung, die Zerstörung oder das 
Abhandenkommen eines mit dem versicherten Fahrzeug verbundenen Anhängers oder Aufliegers oder eines mit 
dem versicherten Fahrzeug geschleppten oder abgeschleppten Fahrzeugs. Versicherungsschutz besteht jedoch, 

wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein betriebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen üblicher Hilfeleistung ohne 
gewerbliche Absicht abgeschleppt wird und dabei am abgeschleppten Fahrzeug Schäden verursacht werden. 



A.8.2.3 Beschädigung von beförderten Sachen 

Bei der Kfz-Haftpflichtversicherung besteht kein Versicherungsschutz bei Schadenersatzansprüchen wegen Beschä-
digung, Zerstörung oder Abhandenkommen von Sachen, die mit dem versicherten Fahrzeug befördert werden. 
Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs üblicherweise mit sich führen 

(z. B. Kleidung, Brille, Brieftasche). Bei Fahrten, die überwiegend der Personenbeförderung dienen (z. B. mit Bus 
oder Taxi), besteht außerdem Versicherungsschutz für Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs zum Zwecke des 
persönlichen Gebrauchs üblicherweise mit sich führen (z. B. Reisegepäck, Reiseproviant). Kein Versicherungsschutz 

besteht für Sachen unberechtigter Insassen. 



A.8.2.4 Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person 

Bei der Kfz-Haftpflichtversicherung besteht kein Versicherungsschutz für Sach- oder Vermögensschäden, die eine 
mitversicherte Person Ihnen, dem Halter oder dem Eigentümer durch den Gebrauch des Fahrzeugs zufügt. Versiche-
rungsschutz besteht jedoch für Personenschäden, wenn Sie z. B. als Beifahrer Ihres Fahrzeugs verletzt werden. 



A.8.2.5 Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen 
Bei der Kfz-Haftpflichtversicherung besteht kein Versicherungsschutz für reine Vermögensschäden, die durch die 
Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen entstehen. 



A.8.2.6 Vertragliche Ansprüche 
Bei den gekennzeichneten Vertragsarten besteht kein Versicherungsschutz für Haftpflichtansprüche, soweit sie auf-

grund Vertrags oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen. 
 

A.8.2.15 Unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umweltschäden 
Bei der Kfz-Umweltschadensversicherung besteht kein Versicherungsschutz für Schäden, die durch betriebsbedingt 

unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen. 


A.8.2.16 Ausbringungsschäden 

Bei der Kfz-Umweltschadensversicherung besteht kein Versicherungsschutz für Schäden, die durch Lieferung, Ver-
wendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge oder Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln resultieren, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse be-

stimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abge-
schwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften. 



A.8.2.17 Bewusste Verstöße gegen Regelungen, die dem Umweltschutz dienen 

Bei der Kfz-Umweltschadensversicherung besteht kein Versicherungsschutz für Schäden, die Sie durch bewusste 
Verstöße gegen Gesetze, Verordnungen oder an Sie gerichtete behördliche Anordnungen oder Verfügungen, die 
dem Umweltschutz dienen, entstehen. 



B. Beginn des Vertrags  
Der Versicherungsschutz beginnt erst zu dem in Ihrer Versicherungs-

bescheinigung genannten Zeitpunkt. 

C. Beitragszahlung 

C.4 Zahlungsweise 

Die Beiträge sind Monatsbeiträge. Die Höhe richtet sich nach der Ver-

tragslaufzeit. Die Beiträge sind sofort bei Vertragsabschluss zu entrich-
ten. 
Es handelt sich um eine Ablaufpolice. Der Vertrag verlängert sich nicht 

automatisch! 

C.5 Nachhaftung in der Kfz-Haftpflichtversicherung 

Bleiben wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung aufgrund  
- § 117 Absatz 2 Versicherungsvertragsgesetz 
- § 6 AuslPflVG  

gegenüber einem Dritten trotz Beendigung des Versicherungsvertra-
ges zur Leistung verpflichtet, haben wir Anspruch auf den Beitrag für 

die Zeit dieser Verpflichtung. Unsere Rechte nach § 116 Absatz 1 Versi-
cherungsvertragsgesetz bleiben unberührt. Außerdem gelten anstelle 
der vereinbarten Versicherungssummen die in Deutschland geltenden 

Mindestversicherungssummen. 

C.6.7 Mindestbeitrag 

Der Mindestbeitrag für kurzfristige Verträge beträgt 15 EUR. 

C.7 Zahlung mit VISA, MasterCard, PayPal oder SOFORT 

ÜBERWEISUNG 

Im Rahmen des Vertragsabschlusses für eine Grenzversicherung bieten 

wir Ihnen die oben genannten Zahlwege an. Der Vertragsabschluss ist 
nur bei erfolgreichem Zahlvorgang möglich. Im Übrigen gelten die all-

gemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Anbieter. 
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D. Ihre Pflichten beim Gebrauch des Fahrzeugs und Fol-

gen einer Pflichtverletzung 

D.1 Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des Fahr-

zeugs? 

D.1.1 Bei allen Versicherungsarten 

D.1.1.1 Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck 
Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag angegebenen 
Zweck verwendet werden (siehe Tabelle in Anhang 5 zur Begriffsbe-

stimmung für Art und Verwendung des Fahrzeugs). 
D.1.1.2 Nutzung nur durch den berechtigten Fahrer 
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht wer-

den. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen 
des Verfügungsberechtigten gebraucht. Außerdem dürfen Sie, der Hal-
ter oder der Eigentümer des Fahrzeugs es nicht wissentlich ermögli-

chen, dass das Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht 
wird. 
D.1.1.3 Fahren nur mit Fahrerlaubnis 

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen 
oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Außer-
dem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nicht von 

einem Fahrer benutzen lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaub-
nis hat. Ein rechtskräftig verhängtes Fahrverbot steht dem Fehlen der 
erforderlichen Fahrerlaubnis gleich. 

D.1.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung und  

Kfz-Umweltschadensversicherung 
D.1.2.1 Alkohol und andere berauschende Mittel 

Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alko-
holische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage 
ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Außerdem dürfen Sie, der Halter 

oder der Eigentümer des Fahrzeugs dieses nicht von einem Fahrer fah-
ren lassen, der durch alkoholische Getränke oder andere berauschende 
Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. 

D.1.2.2 Nicht genehmigte Rennen 
Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrtveranstaltungen und den dazugehöri-
gen Übungsfahrten verwendet werden, bei denen es auf Erzielung ei-

ner Höchstgeschwindigkeit ankommt und die behördlich nicht geneh-
migt sind. 
Hinweis: Behördlich genehmigte kraftfahrt-sportliche Veranstaltungen 

sind vom Versicherungsschutz gemäß A.8.1.3 ausgeschlossen. Auch in 
der Kfz-Umweltschadenversicherung besteht für Fahrten, bei denen es 
auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, nach A.8.1.4 

bis A.8.1.4.2 kein Versicherungsschutz.  

D.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 

D.2.1 Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 

Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 geregelten Pflichten, haben 
Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahr-

lässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, 
dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Ver-

sicherungsschutz bestehen. 
Bei einer Verletzung der Pflicht in der Kfz-Versicherung aus D.1.2.1 
Satz 2 sind wir Ihnen, dem Halter oder dem Eigentümer gegenüber 

nicht von der Leistungspflicht befreit, soweit Sie, der Halter oder Eigen-
tümer als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug nicht geführt hat, einen 
Personenschaden erlitten haben.  

D.2.2 Abweichend von D.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, 

soweit die Pflichtverletzung weder für den Eintritt des Versicherungs-
falls noch für den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. Dies 

gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen. 

D.2.3 Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haft-

pflichtversicherung 

In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus D.2.1 ergebende Leis-
tungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten 

2  Gem. § 5 Absatz 3 KfzPflVV darf die Leistungsfreiheit höchstens auf 
5.000 EUR beschränkt werden (Verordnung über den 

Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 5.000 EUR be-
schränkt2.  
Dies gilt entsprechend, wenn wir wegen einer von Ihnen vorgenomme-

nen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26 Versicherungsvertragsgesetz) vollstän-
dig oder teilweise leistungsfrei sind.  

D.2.4 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine 

vorsätzlich begangene Straftat erlangt, sind wir vollständig von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. 

E. Ihre Pflichten im Schadensfall und Folgen einer 

Pflichtverletzung 

E.1 Welche Pflichten haben Sie im Schadensfall? 

E.1.1 Bei allen Versicherungsarten 

E.1.1.1 Anzeigepflicht 

Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung 
durch uns führen kann, innerhalb einer Woche anzuzeigen. 
E.1.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine an-

dere Behörde im Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie 
verpflichtet, uns dies und den Fortgang des Verfahrens (z. B. Strafbe-
fehl, Bußgeldbescheid) unverzüglich anzuzeigen, auch wenn Sie uns 

das Schadenereignis bereits gemeldet haben. 
E.1.1.3 Aufklärungspflicht 
Sie müssen alles zu tun, was zur Aufklärung des Versicherungsfalls und 

des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist. Sie müssen da-
bei insbesondere folgende Pflichten beachten: 
- Sie dürfen den Unfallort nicht verlassen, ohne die gesetzlich erfor-

derlichen Feststellungen zu ermöglichen oder die dabei erforderli-
chen Wartezeiten zu beachten. Ist die erforderliche Wartezeit abge-
laufen oder haben Sie sich berechtigt oder entschuldigt vom Unfall-

ort entfernt, müssen Sie die Feststellungen unverzüglich nachträg-
lich ermöglichen (Unfallflucht nach § 142 Strafgesetzbuch). 

- Sie müssen unsere Fragen zu den Umständen des Schadenereignis-

ses, zum Umfang des Schadens und zu unserer Leistungspflicht 
wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Wir können verlan-
gen, dass Sie uns in Textform antworten. 

- Sie müssen uns angeforderte Nachweise vorlegen, soweit es Ihnen 
billigerweise zugemutet werden kann, diese zu beschaffen. 

- Sie müssen unsere für die Aufklärung des Schadens erforderlichen 

Weisungen befolgen, soweit dies für Sie zumutbar ist. 
- Sie müssen uns Untersuchungen zu den Umständen des Schadener-

eignisses und zu unserer Leistungspflicht ermöglichen, soweit es 

Ihnen zumutbar ist. 
E.1.1.4 Schadenminderungspflicht 
Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach Möglich-

keit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.  
Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befol-
gen. 

E.1.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung  

E.1.2.1 Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 
Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie verpflichtet, 

uns dies innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs an-
zuzeigen. 
E.1.2.2 Anzeige von Kleinschäden 

Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht mehr als 
500 EUR beträgt, selbst regulieren oder regulieren wollen, müssen Sie 
uns den Schadensfall erst anzeigen, wenn Ihnen die Selbstregulierung 

nicht gelingt.  
Sie können uns bis zum Ende des Kalenderjahres den nicht gemelde-
ten Schaden nachträglich anzeigen, wenn 

- es Ihnen nicht gelingt, den Schaden selbst zu regulieren oder 
- uns hinsichtlich des versicherten Fahrzeugs bzw. Ersatzfahrzeugs im 

gleichen Kalenderjahr ein weiterer Schaden zur Regulierung gemel-

det worden ist. 
Schäden, die sich im Dezember ereignen, können Sie bis zum 31. Ja-
nuar des folgenden Jahres nachmelden. 

Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung - 
Kraftfahrzeug-Pflichtversicherungsverordnung - KfzPflVV). 
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E.1.2.3 Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 
Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z. B. Klage, 
Mahnbescheid), haben Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen. 

E.1.2.4 Sie müssen uns die Führung des Rechtsstreits überlassen. 
Wir sind berechtigt, auch in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt zu be-
auftragen, dem Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte ertei-

len und angeforderte Unterlagen zur Verfügung stellen müssen. 
E.1.2.5 Bei drohendem Fristablauf 
Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Weisung 

von uns vorliegt, müssen Sie gegen einen Mahnbescheid oder einen 
Bescheid einer Behörde fristgerecht den erforderlichen Rechtsbehelf 
(z. B. Widerspruch) einlegen. 

E.1.8 Zusätzlich in der Kfz-Umweltschadensversicherung 

E.1.8.1 Anzeige-, Aufklärungs- und Schadenminderungs-
pflichten 

Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung 
nach dem USchadG3 führen könnte - soweit zumutbar - sofort anzuzei-
gen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprü-

che erhoben worden sind. 
E.1.8.2 Ferner sind Sie verpflichtet, uns jeweils unverzüglich und 
umfassend zu informieren über 

- die Ihnen gemäß § 4 UschadG obliegende Information an die zustän-
dige Behörde, 

- behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung ei-

nes Umweltschadens Ihnen gegenüber, 
- die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstan-

denen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung 

eines Umweltschadens, 
- den Erlass eines Mahnbescheids, 
- eine gerichtliche Streitverkündung, 

- die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtli-
chen Verfahrens. 

E.1.8.3 Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Min-

derung des Schadens sorgen. Unsere Weisungen sind zu befolgen, so-
weit es für Sie zumutbar ist. Sie haben uns ausführliche und wahrheits-
gemäße Schadenberichte zu erstatten und uns bei der Schadenermitt-

lung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach unse-
rer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen Sie 
uns mitteilen sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersenden. 

E.1.8.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Um-
weltschäden sind unverzüglich mit uns abzustimmen. 
E.1.8.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im 

Zusammenhang mit Umweltschäden müssen Sie fristgemäß Wider-
spruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
Weisung durch uns bedarf es nicht. 

E.1.8.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Ver-
fahren wegen eines Umweltschadens haben Sie uns die Führung des 
Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauf-

tragen wir einen Rechtsanwalt in Ihrem Namen. Sie müssen dem 
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen 
und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

E.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 

E.2.1 Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 

Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1.1 und E.1.8 geregelten Pflich-
ten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten 
grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 

Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt ha-
ben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

E.2.2 Abweichend von E.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, 

soweit Sie nachweisen, dass die Pflichtverletzung weder für die Fest-
stellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Um-

fang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie 
die Pflicht arglistig verletzen. 

3 Umweltschadensgesetz 
4  Gem. § 6 Absatz 1 KfzPflVV darf die Leistungsfreiheit höchstens auf 

2.500 EUR beschränkt werden (Verordnung über den 

E.2.3 Unsere vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit hat 

bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass wir 

Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hin-
gewiesen haben. 

E.2.4 Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haft-

pflichtversicherung 
In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus E.2.1 ergebende Leis-
tungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten 

Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 2.500 EUR4 be-
schränkt.  

E.2.5 Haben Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungs-

pflicht nach E.1.1.3 und E.1.1.4 vorsätzlich und in besonders schwer-
wiegender Weise verletzt (insbesondere bei unterlassener Hilfeleis-
tung, bewusst wahrheitswidrigen Angaben uns gegenüber), erweitert 

sich die Leistungsfreiheit auf einen Betrag von höchstens je 
5.000 EUR5. 

E.2.6 Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflicht-

versicherung 
Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem Anderen 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, sind 

wir von unserer Leistungspflicht hinsichtlich des erlangten Vermögens-
vorteils vollständig frei. 

E.2.7 Besonderheiten in der Kfz-Haftpflicht- bzw. Umwelt-

schadensversicherung bei Rechtsstreitigkeiten 
Verletzen Sie Ihre Pflichten nach 
- E.1.2.1 (Anzeige außergerichtlich geltend gemachter Ansprüche), 

- E.1.2.3 (Anzeige gerichtlich geltend gemachter Ansprüche) oder  
- E.1.2.4 (Prozessführung durch uns)  
- E.1.8.2 (Informations-/Anzeigepflicht)  

- E.1.8.5 (Anzeige gerichtlich geltend gemachter Ansprüche) oder 
- E.1.8.6 (Prozessführung durch uns)  
und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die über den Um-

fang der nach Sach- und Rechtslage geschuldeten Entschädigung er-
heblich hinausgeht, gilt:  
- Bei vorsätzlicher Verletzung sind wir hinsichtlich des von uns zu zah-

lenden Mehrbetrags vollständig von unserer Leistungspflicht frei.  
- Bei grob fahrlässiger Verletzung sind wir berechtigt, unsere Leistung 

hinsichtlich dieses Mehrbetrags in einem der Schwere Ihres Ver-

schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  

F. Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen 

F.1 Pflichten mitversicherter Personen 

Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren Pflichten 
sinngemäße Anwendung. 

Dies gilt für die Technische Aufsicht nur insoweit, wie es nach der Kraft-
fahrzeug-Pflichtversicherungsverordnung zulässig ist. 

F.2 Ausübung der Rechte 

Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus dem Versi-
cherungsvertrag steht nur Ihnen zu. Dies gilt nicht für Geltendmachen 
von Ansprüchen in der Kfz-Haftpflichtversicherung. 

F.3 Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversi-

cherte Personen 

Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, so 
gilt dies auch gegenüber allen mitversicherten Personen.  
Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtversicherung:  

Gegenüber mitversicherten Personen können wir uns auf die Leis-
tungsfreiheit nur berufen, wenn  
- die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände in der Per-

son des Mitversicherten vorliegen oder  
- diese Umstände der mitversicherten Person bekannt oder infolge 

grober Fahrlässigkeit nicht bekannt waren.  

Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung - 
Kraftfahrzeug-Pflichtversicherungsverordnung - KfzPflVV). 

5  Gem. § 5 Absatz 3 KfzPflVV darf die Leistungsfreiheit höchstens auf 
5.000 EUR beschränkt werden. 
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Sind wir zur Leistung verpflichtet, gelten anstelle der vereinbarten Ver-
sicherungssummen die in Deutschland geltenden gesetzlichen Min-
destversicherungssummen. Entsprechendes gilt, wenn wir trotz Been-

digung des Versicherungsverhältnisses noch gegenüber dem geschä-
digten Dritten Leistungen erbringen. Der Rückgriff gegen Sie bleibt 
auch in diesen Ausnahmefällen bestehen. 

G. Laufzeit und Kündigung des Vertrags 

G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? 

G.1.1 Vertragsdauer 

Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrer Versicherungsbeschei-

nigung.  

G.1.3 Grenzversicherungsschein 

Der Versicherungsvertrag für Ihren Grenzversicherungsschein endet 

automatisch mit dem Ablauf, den Sie Ihrer Versicherungsbescheini-
gung entnehmen können, ohne dass es einer Kündigung bedarf.  
WICHTIGER HINWEIS:

Der Vertrag verlängert sich nicht automatisch! Wenn Sie nach Ablauf 
des Vertrages weiterhin Versicherungsschutz benötigen, müssen Sie 
einen neuen Vertrag abschließen.  

G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versi-

cherungsvertrag kündigen? 

G.2.3 Kündigung nach einem Schadenereignis 

Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den Vertrag 
kündigen. Die Kündigung muss uns innerhalb eines Monats nach Been-

digung der Verhandlungen über die Entschädigung zugehen oder in-
nerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abge-

lehnt haben. Das Gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu 
einem Rechtsstreit kommen zu lassen. Außerdem können Sie in der 

Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats 
seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen 
Urteils kündigen. 

G.2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu 

jedem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertrags, 
wirksam werden soll. 

G.2.8 Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahr-

zeugs 
Ändert sich die Art oder Verwendung des Fahrzeugs nach K.5 und er-

höht sich der Beitrag dadurch um mehr als 10 %, können Sie den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen.  

G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versi-

cherungsvertrag kündigen? 

G.3.3 Kündigung nach einem Schadenereignis 

Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den Vertrag 
kündigen. Die Kündigung muss Ihnen innerhalb eines Monats nach Be-

endigung der Verhandlungen über die Entschädigung oder innerhalb 
eines Monats zugehen, nachdem wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. 

Das Gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflichtversicherung die 
Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechts-
streit kommen zu lassen. Außerdem können wir in der Kfz-Haftpflicht-

versicherung den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechts-
kraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kündigen. 
Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen 

wirksam. 

G.3.5 Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Ge-

brauch des Fahrzeugs 

Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs nach D ver-
letzt, können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Pflicht-
verletzung Kenntnis erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger Wirkung 

kündigen. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Pflicht we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben.  

G.3.6 Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahr-

zeugs 
Ändert sich die Art oder Verwendung des Fahrzeugs nach K.5, können 
wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Können Sie nachwei-

sen, dass die Änderung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig-
keit beruht, wird die Kündigung nach Ablauf von einem Monat nach ih-
rem Zugang bei Ihnen wirksam. 

G.4 Kündigung des Vertrags 

G.4.1 Mit Beendigung der Kfz-Haftpflichtversicherung endet die 

Umweltschadensversicherung, ohne dass es einer Kündigung bedarf.  

G.4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündi-

gungsanlasses diesen Vertrag zu kündigen. 

G.5 Form und Zugang der Kündigung 

Jede Kündigung muss in Textform erfolgen und ist nur wirksam, wenn 

sie innerhalb der jeweiligen Frist zugeht.  

G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung 

G.6.1 Kündigung vor Ablauf des Vertrags 

Bei einer Kündigung vor Ablauf des Vertrags steht uns der auf die Zeit 
des Versicherungsschutzes entfallende Beitrag anteilig zu. 

K. Beitragsänderung aufgrund eines bei Ihnen  

eingetretenen Umstands 

K.5 Änderung der Art und/oder Verwendung des Fahr-

zeugs 

Ändert sich die im Versicherungsschein ausgewiesene Art und/oder 
Verwendung des Fahrzeugs gemäß der Tabelle in Anhang 5, wird die 
Motorleistung gesteigert oder das Fahrwerk optisch oder technisch 

verändert, müssen Sie uns dies anzeigen. Bei der Zuordnung nach der 
Verwendung des Fahrzeugs gelten ziehendes Fahrzeug und Anhänger 
als Einheit, wobei das höhere Wagnis maßgeblich ist. 

Wir können in diesem Fall den Versicherungsvertrag nach G.3.6 kündi-
gen oder den Beitrag ab der Änderung anpassen. 
Erhöhen wir den Beitrag um mehr als 10 %, haben Sie ein Kündigungs-

recht nach G.2.8. 

L. Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 

L.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind 

Wir möchten, dass Sie mit uns zufrieden sind! Sollte dies einmal nicht 
der Fall sein, nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf, damit wir die 

Angelegenheit klären können. Darüber hinaus haben Sie auch folgende 
Möglichkeiten: 

L.1.1 Versicherungsombudsmann 

Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden 
sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen ge-
wünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an den Ombudsmann 

für Versicherungen wenden. 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 08 06 32 

10006 Berlin 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

Telefon 0800 3696000, Fax 0800 3699000 (kostenfrei aus dem deut-
schen Telefonnetz) 
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für 

Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns 
verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
Es gilt die Verfahrensordnung des Versicherungsombudsmann e.V. 

Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. über eine Webseite oder 
per E-Mail) abgeschlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde 
auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wen-

den. Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versiche-
rungsombudsmann weitergeleitet. Für Fragen können Sie sich auch 
per E-Mail an uns wenden: auto-schaden@sparkassenversicherung.de 
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L.1.2 Versicherungsaufsicht 

Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungs-
verschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich 

auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsun-
ternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht. 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de 
Telefon 0228 4108-0, Fax 0228 4108-1550 

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne 
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 

L.1.3 Rechtsweg 

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu bestreiten. 

L.2 Gerichtsstände 

L.2.1 Wenn Sie uns verklagen 

Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie insbesondere 
bei folgenden Gerichten geltend machen: 
- dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist, 

- dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreu-
ende Niederlassung örtlich zuständig ist. 

L.2.2 Wenn wir Sie verklagen 

Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbesondere 
bei folgenden Gerichten geltend machen: 
- dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist, 

- dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung 
Ihres Betriebs befindet, wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren 
Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen haben. 

L.2.3 Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins Aus-
land verlegt 

Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt außerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz, 
Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt ist, gilt abweichend der Regelungen nach L.2.2 

das Gericht als vereinbart, das für unseren Geschäftssitz zuständig ist. 

M. Bedingungsänderung 

M.1 In welchen Fällen dürfen wir die Bedingungen ändern?  

Wir sind berechtigt, einzelne Regelungen dieser Bedingungen mit Wir-
kung für bestehende Verträge zu ändern oder zu ergänzen, wenn 

- ein Gesetz oder eine Rechtsverordnung geändert wird, auf denen 
einzelne Bedingungen des Vertrages beruhen, 

- sich die höchstrichterliche Rechtsprechung ändert und dies unmit-

telbare Auswirkungen auf den Versicherungsvertrag hat,  
- ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für unwirksam erklärt 

und die gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen enthalten, die 

an deren Stelle treten, oder 
- die Kartellbehörde oder die Versicherungsaufsichtsbehörde einzelne 

Bedingungen durch bestandskräftigen Verwaltungsakt als mit dem 

geltenden Recht nicht vereinbar erklärt und die gesetzlichen Vor-
schriften keine Regelungen enthalten, die an deren Stelle treten. 

 Dies gilt nur, soweit die einzelnen geänderten Bedingungen unmit-

telbar davon betroffen sind. 
 Diese Berechtigung zur Änderung oder Ergänzung haben wir in den 

Fällen der oben genannten gerichtlichen oder behördlichen Ent-

scheidung auch dann, wenn es sich um inhaltsgleiche Bedingungen 
eines anderen Versicherers handelt. 

 Wir dürfen Bedingungen nur ändern oder ergänzen, wenn die Schlie-

ßung einer durch die genannten Änderungsanlässe entstandenen 
Vertragslücke zur Durchführung des Vertrags erforderlich ist oder 
das bei Vertragsschluss vereinbarte Verhältnis zwischen Leistung 

und Gegenleistung nicht in unbedeutendem Maße gestört ist. 
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Anhang 5: Art und Verwendung von Fahrzeugen 

Nr. Fahrzeugart Beschreibung 

- Für alle Fahrzeugarten gilt: Unabhängig davon, ob anderweitig Versicherungsschutz besteht, dürfen Sie Ihr Fahrzeug nicht 
- auch nicht einmalig - Dritten gegen Entgelt überlassen, dies gilt sowohl für: 

- die private Vermietung,
- eine Überlassung über private Internet-Portale als auch 

- gewerbliches Carsharing  
Mietwagen (Nr. 10) und Selbstfahrervermietfahrzeuge (Nr. 11) sind hiervon ausgenommen. 

1. Kraftfahrzeuge Landfahrzeuge mit maschinellem Antrieb

3. Leichtkrafträder Krafträder und Kraftroller 
- Hubraum von mehr als 50 cm³ bis 125 cm³ und  

- Nennleistung bis 11 kW

4. Krafträder Krafträder und Kraftroller, die ein amtliches Kennzeichen führen müssen,  

mit Ausnahme von Klein- und Leichtkrafträdern und -rollern

5. Trikes dreirädrige Kraftfahrzeuge, die ein amtliches Kennzeichen führen müssen 
- Hubraum von mehr als 50 cm³ oder  

- Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h

6. Quads vierrädrige Kraftfahrzeuge, die ein amtliches Kennzeichen führen müssen 

- maximale Leermasse: 400 kg (550 kg für Fahrzeuge zur Güterbeförderung) und  
- maximale Motorleistung: 15 kW

7. Personenkraftwagen (Pkw) als Personenkraftwagen zugelassene Kraftfahrzeuge mit höchsten 8 Sitzplätzen außer dem 

Fahrersitz. Davon ausgenommen sind: 
- Mietwagen 
- Taxen 

- Selbstfahrervermietfahrzeuge 
- Fahrzeuge mit Ausfuhrkennzeichen 
- Fahrzeuge mit Roten Kennzeichen 

- Oldtimer und 
- Youngtimer

10. Mietwagen Pkw, mit denen ein nach § 49 Absatz 4 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) genehmigungs-
pflichtiger Gelegenheitsverkehr gewerbsmäßig betrieben wird (unter Ausschluss der Taxen, 
Kraftomnibusse, Güterfahrzeuge und Selbstfahrervermietfahrzeuge)

11. Selbstfahrervermietfahrzeuge gewerbsmäßig ohne Gestellung eines Fahrers vermietete Kraftfahrzeuge und Anhänger

12. Taxen Pkw, die der Unternehmer an behördlich zugelassenen Stellen bereithält und mit denen er - 

auch am Betriebssitz oder während der Fahrt entgegengenommene - Beförderungsaufträge 
zu einem vom Fahrgast bestimmten Ziel ausführt (§ 47 Absatz 1 Personenbeförderungsgesetz 
- PBefG)

13. Kraftomnibusse nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von mehr als neun Personen (einschließ-
lich Fahrer) geeignete und bestimmte Kraftfahrzeuge und Anhänger 

13.1 Linienverkehr zwischen bestimmten Ausgangs- und Endpunkten eingerichtete regelmäßige Verkehrsverbin-
dung, auf der Fahrgäste an bestimmten Haltestellen ein- und aussteigen können, sowie Ver-
kehr, der unter Ausschluss anderer Fahrgäste der regelmäßigen Beförderung von Personen 

zum Besuch von Märkten und Theatern dient 

13.2 Gelegenheitsverkehr Ausflugsfahrten und Ferienziel-Reisen sowie Verkehr mit Mietomnibussen 

13.3 sonstige Busse nicht unter Ziffer. 1 und 2 fallen sonstige Busse, insbesondere Hotelomnibusse, Werkomni-
busse, Schul-, Lehr- und Krankenomnibusse 

14. Campingfahrzeuge als Wohnmobil zugelassene Fahrzeuge 

15. Lastkraftwagen (Lkw) für die Güterbeförderung ausgelegte und gebaute Kraftfahrzeuge; wir unterscheiden zwischen 
- Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von bis zu 3,5 t und 

- Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t

16. Zugmaschinen ausschließlich oder überwiegend zum Ziehen von Anhängern oder Aufliegern gebaute Kraft-

fahrzeuge, mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Zugmaschinen 

17. Landwirtschaftliche Zugmaschinen Zugmaschinen, Raupenschlepper oder Anhänger, die in der Land- und Forstwirtschaft verwen-
det werden

21. Gewerblicher Güterverkehr geschäftsmäßige, entgeltliche Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen, Anhängern und 
Aufliegern für andere

22. Werkverkehr Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen, Anhängern und Aufliegern nur für eigene Zwecke 
durch Personal eines Unternehmens oder von Personal, das dem Unternehmen im Rahmen 
einer vertraglichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt worden ist

23. Umzugsverkehr ausschließliche Beförderung von Umzugsgut
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Anhang 9: Begriffsbestimmungen 

Eheähnliche Gemeinschaft 

Auf Dauer ausgerichtetes Zusammenleben zweier Personen ohne 
förmliche Eheschließung. 

Eingetragener Lebenspartner 

Partner einer vor dem Standesbeamten erklärten und eingetragenen 

Lebenspartnerschaft zweier Personen gleichen Geschlechts (vgl. § 1 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes -LPartG-). 

Gesetzliche Mindestversicherungssummen 

Zum Schutz des Verkehrsopfers schreibt der Gesetzgeber im Pflichtver-
sicherungsgesetz (PflVG) für die Kfz-Haftpflichtversicherung vor, wel-

che Versicherungssummen der Versicherungsschutz mindestens auf-
weisen muss. 
Die gesetzlichen Versicherungssummen betragen derzeit: 

-     7,5 Mio. EUR für Personenschäden 
- 1.220.000 EUR für Sachschäden 
-       50.000 EUR für reine Vermögensschäden 

Häusliche Gemeinschaft  

Häusliche Gemeinschaft besteht, soweit die Personen in einer gemein-

samen Wohnung leben und einen gemeinsamen Haushalt führen. 
Nicht ausreichend ist es z. B., wenn die Personen zwar "unter einem 
Dach", aber in getrennten Wohnungen oder Wohnungsbereichen le-

ben.  

Internationaler Versicherungsnachweis im Rahmen der Grenzver-
sicherung 

Der Internationale Versicherungsnachweis ist Bestandteil eines inter-
nationalen Systems zum Nachweis ausreichenden Versicherungsschut-
zes bei Auslandsfahrten. Mit dem Internationalen Versicherungsnach-

weis ist es in den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbe-
reich des Vertrags über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWR) gehören sowie in der Schweiz möglich, mit der Kfz-Haftpflicht-

versicherung des Herkunftslandes einzureisen, ohne an der Grenze 
eine dem nationalen Recht entsprechende Versicherungsdeckung 
nachkaufen zu müssen. 

Bei Auslandsfahrten ist grundsätzlich das Mitführen des Internationa-
len Versicherungsnachweis erforderlich. 

Textform 

Textform bedeutet, dass eine Erklärung mit einem zur dauerhaften 
Wiedergabe in Schriftzeichen geeigneten Medium übermittelt werden 

muss. Außerdem ist die Person des Erklärenden anzugeben.  
Beispiele: E-Mail, Brief, Telefax, sofern der Absender daraus erkennbar 
ist.  

Versicherungsnehmer 

Versicherungsnehmer ist derjenige, der die Versicherung abschließt. Er 

wird im Versicherungsschein genannt. 
Die in den Versicherungsbedingungen festgelegten Rechte und Pflich-
ten betreffen vorrangig den Versicherungsnehmer als Vertragspartner. 

Versicherungssumme  

Es gibt folgende Arten von Versicherungssummen: 

Schadenversicherung 

Zeigt, bis zu welcher Obergrenze die Versicherung Ersatz für Schäden 

leistet (z. B. Kfz-Haftpflichtversicherung). 



Sanktionsklausel 

23-222-0121 

Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien 
direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 

entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvor-

schriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 



21-095-0518 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

Unser ganzheitlicher Beratungsansatz bei Anbahnung, Abschluss und Durchführung eines Vertragsverhält-
nisses ist auf Ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichtet. Die Beratung dient dazu, Ihren persönlichen Ver-
sicherungsbedarf sowie Ihren Bedarf an Finanzdienstleistungsprodukten zu ermitteln, mögliche Versiche-
rungslücken aufzuzeigen, Produktempfehlungen zu unterbreiten und konkrete Vertragsabschlüsse vorzube-
reiten. Mit Ihrer Einwilligung ermöglichen Sie uns, Ihre personenbezogenen Daten für eine bestmögliche 
Beratung und individuelle Betreuung zu verarbeiten. 

Personenbezogene Daten 

Die Datenverarbeitung durch uns umfasst insbesondere folgende personenbezogenen Daten: 

• Personendaten, z. B. Name, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf, Anzahl der Kinder  
• Kontaktdaten, z. B. Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummern  
• Daten zur Bonität, finanziellen Situation und Risikobereitschaft  
• Daten zu Verträgen bei den Unternehmen der SV SparkassenVersicherung1 und Unternehmen der 

Sparkassen-Finanzgruppe2, wie z. B. Vertragsart, Versicherungsobjekt / versicherte Person, Vorver-
sicherungen, Bankdaten, Leistungsfälle 

• Daten aus Beratungs- und Servicegesprächen, Kundenzufriedenheitsbefragungen und Vertriebs-
aktivitäten 

Die Datenverarbeitung beinhaltet auch die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten in Datensammlun-
gen, in welchen Ihre personenbezogenen Daten zur Datenanalyse verknüpft und gemeinsam ausgewertet 
werden und die von den Unternehmen der SV SparkassenVersicherung gemeinsam geführt werden. Ferner 
umfasst die Datenverarbeitung einen wechselseitigen Datenaustausch mit den Vermittlern3. 

Zwecke der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt zu folgenden Zwecken: 

a) Beratung einschließlich der Vereinbarung von Beratungsterminen 

b) Durchführung von Werbemaßnahmen zu Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten ein-
schließlich Kundenzufriedenheitsbefragungen 

c) Produktentwicklung und Qualitätssicherung 

Einwilligung

Ich willige ein, dass die Unternehmen der SV SparkassenVersicherung, deren Vermittler und die Unterneh-
men der Sparkassen-Finanzgruppe die oben genannten personenbezogenen Daten zu den vorgenannten 
Zwecken verarbeiten dürfen. Meine Einwilligung erstreckt sich auf alle bestehenden Versicherungsverträge 
der Unternehmen der SV SparkassenVersicherung. 

Die Einwilligungserklärung kann jederzeit ohne Auswirkung auf etwaig bestehende Vertragsverhältnisse 
gegenüber der SV SparkassenVersicherung in Textform (SV SparkassenVersicherung, Löwentorstraße 65, 
70376 Stuttgart, E-Mail: service@sparkassenversicherung.de) für die Zukunft widerrufen werden.  

Der Widerruf kann dazu führen, dass Sie bestimmte Beratungs-, Service- oder Informationsleistungen 
nicht erhalten.

1 Unternehmen der SV SparkassenVersicherung sind die SV SparkassenVersicherung Holding AG, SV SparkassenVersicherung Gebäu-
deversicherung AG und SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG.  

2 Hierzu gehören insbesondere die in dem Geschäftsgebiet der SV SparkassenVersicherung regional zuständigen Sparkassen, Landes-
banken und Landesbausparkassen (LBS). Weitere Informationen zu den Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe erhalten Sie un-
ter https://www.dsgv.de/de/sparkassen-finanzgruppe/organisation/index.html. 

3 Vermittler der SV SparkassenVersicherung sind sowohl ihre angestellten als auch ihre selbstständigen Versicherungsvermittler. Hier-
zu gehören auch die in dem Geschäftsgebiet der SV SparkassenVersicherung regional zuständigen Kreditinstitute der Sparkassen-
Finanzgruppe in Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Rheinland-Pfalz einschließlich der Landesbanken und Landesbauspar-
kassen sowie deren Vermittler, soweit diese Institute und Personen mit der Versicherungsvermittlung betraut sind. 

SV SparkassenVersicherung, 70365 Stuttgart  Hausanschrift: Löwentorstraße 65, 70376 Stuttgart 
Telefon 0711 898-100  · Telefax 0711 898-109  ·  E-Mail: service@sparkassenversicherung.de  ·  www.sparkassenversicherung.de



Datenschutzhinweise 
Fassung 01.10.2018 / 21-092-1018

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch die 

SV SparkassenVersicherung Holding AG, 
SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG und 
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG 

- im Folgenden SV SparkassenVersicherung - 
und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

SV SparkassenVersicherung  
Löwentorstraße 65 

70376 Stuttgart 
Telefon: 0711 898-100 
Fax: 0711 898-109 

E-Mail-Adresse: service@sparkassenversicherung.de 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter 

der oben genannten Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauf-
tragter – oder per E-Mail unter: 

E-Mail-Adresse: datenschutz@sparkassenversicherung.de  

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung 

der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Be-
stimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller 

weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die "Verhaltensregeln für den Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirt-

schaft" verpflichtet (sogenannte "Code of Conduct"), die die oben 
genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren und 
welche Sie auf unserer Homepage www.sparkassenversicherung.de 

- Rubrik "Datenschutz" - abrufen können.  

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir 

die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des 
Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden 
Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten 

wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. 
zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden 
benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall 

eingetreten und wie hoch der Schaden ist. Auch im Leistungsfall 
sind ihre Angaben erforderlich, um das Bestehen von Versiche-
rungsschutz und das Vorliegen des Versicherungsfalls feststellen 

zu können. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertra-

ges ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
nicht möglich.  

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur 

Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die 
Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben. Die Daten aller mit der SV SparkassenVersicherung 

bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesam-
ten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich 
einer Vertragsanpassung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen 

oder für umfassende Auskunftserteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener 

Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Artikel 6 
Absatz 1b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personen-
bezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines 

Lebensversicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre 
Einwilligung nach Artikel 9 Absatz 2a) i. V. m. Artikel 7 DSGVO ein. 
Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies 

auf Grundlage von Artikel 9 Absatz 2j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.  

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von 

uns oder von Dritten zu wahren. Rechtsgrundlage hierfür ist Arti-
kel 6 Absatz 1f) DSGVO. Dies kann insbesondere erforderlich sein: 

- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und 

 für Produkte der Unternehmen der Sparkassen-Finanz- 
gruppe1 und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und 
Meinungsumfragen, 

- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere 
nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die 
auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtli-

cher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungs-
pflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen 

Regelungen i. V. m. Artikel 6 Absatz 1c) DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht 

genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.  

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Rückversicherer 
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versi-

cherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforder-
lich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversi-
cherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das 

Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist 
es möglich, dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund 
seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprü-

fung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. 
Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies 
für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erfor-

derlich ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 
erforderlichen Umfang. Weitergehende Informationen können Sie 
unter der oben genannten Adresse des Verantwortlichen anfor-

dern. 

Vermittler2

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem 
Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler Akquise- und 
Beratungsdaten sowie die zum Abschluss und zur Durchführung 

des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. 
Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie be-
treuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer 

Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsangelegenheiten benötigen. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe3

Spezialisierte Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen 
bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe 

verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versiche-
rungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unter-
nehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur 

zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen 

1 Hierzu gehören insbesondere die in dem Geschäftsgebiet der 
SV SparkassenVersicherung regional zuständigen Sparkassen, 
Landesbanken und Landesbausparkassen (LBS). Weitere Informa-
tionen zu den Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe erhal-
ten Sie unter https://www.dsgv.de/de/sparkassen-finanzgruppe/ 
organisation/index.html. 

2 Vermittler der SV SparkassenVersicherung sind sowohl ihre ange-
stellten als auch ihre selbstständigen Versicherungsvermittler. 
Hierzu gehören auch die in dem Geschäftsgebiet der SV Spar-
kassenVersicherung regional zuständigen Kreditinstitute der 
Sparkassen-Finanzgruppe in Baden-Württemberg, Hessen, Thürin-
gen und Rheinland-Pfalz einschließlich der Landesbanken und 
Landesbausparkassen sowie deren Vermittler, soweit diese Institu-
te und Personen mit der Versicherungsvermittlung betraut sind.

3 Zur Unternehmensgruppe der SV SparkassenVersicherung gehö-
ren die SV SparkassenVersicherung Holding AG, 
SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG und 
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG. 
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Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- 
und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch 
ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. Welche Unter-

nehmen an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, 
können Sie unserer Dienstleisterliste im Anhang sowie in der 
jeweils aktuellen Version auf unserer Homepage 

www.sparkassenversicherung.de - Rubrik "Datenschutz" -  
entnehmen. 

Externe Dienstleister 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzli-
chen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.  

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und 
Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbezie-

hungen bestehen, können Sie unserer Dienstleisterliste im An-
hang sowie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Homepage 
www.sparkassenversicherung.de - Rubrik "Datenschutz" - ent-

nehmen. 

Weitere Empfänger 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an 
weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfül-
lung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungs-

träger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden, Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Zoll, Zulagenstelle für 
Altersvermögen). Ferner übermitteln wir Ihre personenbezogenen 

Daten an Kreditinstitute zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Des 
Weiteren können wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung 
von versicherungsspezifischen Statistiken oder zur Datenanalyse 

an Verbände (z. B. Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft e. V., Verband öffentlicher Versicherer) weitergeben. 

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die 
oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann 

es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbe-
wahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend 
gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei 

oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbe-
zogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Ent-
sprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich 

unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung 
und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach 
bis zu zehn Jahren.  

Betroffenenrechte 

Sie können unter der oben genannten Adresse Auskunft über die 

zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus 
können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung 
oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein 
Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 

zustehen.  

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.  

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus 
Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Da-

tenverarbeitung sprechen.  

Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-

sichtsbehörde zu wenden. 

Bei Fragen zu diesen Datenschutzhinweisen können Sie sich gerne 
unter den oben genannten Kontaktdaten an den Verantwortlichen 
wenden. 

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informations-

system (HIS) der informa HIS GmbH zur Unterstützung der Risiko-
beurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung, bei der 
Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungs-

missbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezoge-
ner Daten mit dem HIS erforderlich. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Merkblatt "Infor-
mationen über den Datenaustausch mit der informa HIS GmbH auf 
Grundlage der Artikel 13 und 14 DSGVO", welches Sie insbesonde-

re auf unserer Homepage www.sparkassenversicherung.de - Rubrik 
"Datenschutz" - finden. 

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. 

zur Mitnahme eines Schadenfreiheitsrabattes in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im 

dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezoge-
nen Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versi-
cherer erfolgen. 

Wirtschaftsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig 

ist, fragen wir bei Auskunfteien Informationen zur Beurteilung 
Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens (Bonitätsprüfung) oder bei 
Leistungsfällen zu Ihrer wirtschaftlichen Situation ab.  

Datenübermittlung in ein Drittland 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb 

des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die 
Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission 
ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere 

angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unterneh-
mensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertrags-
klauseln) vorhanden sind. 

Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antrag-

stellung befragen, entscheiden wir vollautomatisiert etwa über das 
Zustandekommen oder die Kündigung des Vertrages, mögliche 
Risikoausschlüsse oder über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden 

Versicherungsprämie.  

Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu Ihrem Ver-

trag gespeicherten Daten sowie ggf. von Dritten hierzu erhaltenen 
Informationen entscheiden wir vollautomatisiert über unsere 
Leistungspflicht. Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen 

auf vom Unternehmen vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung 
der Informationen. 

Bei Fragen zu diesen Datenschutzhinweisen können Sie sich gerne 
unter den oben genannten Kontaktdaten an den Verantwortlichen 
wenden.  
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Dienstleisterliste 

(Stand: 01.01.2022) 

1. Konzerngesellschaften mit zentralisierter Bearbeitung von Daten innerhalb der  
Unternehmensgruppe 
SV SparkassenVersicherung Holding AG (SVH) 

SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG (SVG) 

SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG  (SVL) 

2. Dienstleister, die Datenverarbeitung im Auftrag oder in Funktionsübertragung1) erbringen 
Eine Einzelnennung des Dienstleisters erfolgt, wenn die Datenverarbeitung Hauptgegenstand des Auftrags ist. 
Sofern nicht bzw. bei nur gelegentlicher Unterstützung, sind die Dienstleister in Kategorien zusammengefasst. 

  

Auftraggebende 
Gesellschaft 

Dienstleister Übertragene Aufgaben 

Alle Konzern-  
gesellschaften 

SV SparkassenVersicherung Holding AG2) Zentralisierte Bearbeitung von Daten innerhalb der 
Unternehmensgruppe, Erledigung von Verwaltungs-
aufgaben, Telefon- und Servicedienstleistungen,  
Marketing, Vertrieb, Rechnungswesen, Revision, 
Rechtsabteilung, Allgemeine Verwaltung, Betriebs- 
organisation, Postservice, Rückversicherung 

 SV Informatik GmbH2) IT Dienstleistungen, Softwareentwicklung, Wartung 

 Majorel Wilhelmshaven GmbH Service-Dienstleister, Zulagenantragsverarbeitung 
AVmG, Rentenbezugsmitteilungen 

 Deutsche Assistance Service GmbH1), 2) Unterstützung bei Assistanceleistungen, Call Center 

 Finanz Informatik Technologie Service 
GmbH & Co. KG2) 

IT Dienstleistungen, Telefoniebetreiber, Rechen- 
zentrum, Wartung, Hardware 

 Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e. V. GDV 

Services im Rahmen des Branchennetzes, z. B. Verfah-
ren zur elektronischen Versicherungsbestätigung in 
der Kfz-Versicherung 

 OEV Online Dienste GmbH IT-Dienstleister 

 Ricoh Deutschland GmbH2) Druckdienstleister 

 Formware GmbH2) Versandsteuerung 

 Snapview GmbH Digitale Plattform für Vertrieb und Beratung 

 

Auftraggebende 
Gesellschaft 

Dienstleister-Kategorien Übertragene Aufgaben 

Alle Konzern-  
gesellschaften 

Assisteure1), 2) Erbringung von Assistanceleistungen im Rahmen  
des Versicherungsschutzes, Schadens-/Leistungs- 
management 

Beratungs-Dienstleister Sach-/Fach-/Personal-/Rechtsberatung 

 Druckdienstleister2) Druckvorstufe, Druck und Versand 

 Entsorgungsdienstleister2) Dokumentenvernichtung 

 Informationsdienstleister  
(Wirtschaftsauskunfteien,  
Adressermittler) 

Adressaktualisierung, Wirtschaftsauskünfte, Recher-
chen, Bonitätsprüfung, Prüfungen aufgrund des Geld-
wäschegesetzes, Risikoprüfung 

 Inkassounternehmen Forderungseinzug 

 IT-Dienstleister Wartungs- und Servicearbeiten, Lizenzen, Soft-
ware, IT-Plattform 

 

 

  

I 

I 
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Auftraggebende 
Gesellschaft 

Dienstleister-Kategorien Übertragene Aufgaben 

 

Alle Konzern-  
gesellschaften 

Kreditinstitute,  
banknahe IT-Dienstleister 

Zahlungsabwicklung, Onlinezahlungsverkehr über 
PAYONE GmbH, paydirekt GmbH 

 Kundenservice-Center2) Interne und externe Call-Center, Antrags-, Vertrags-
und Leistungsbearbeitung 

 Kurier- und Postdienste Versand von Schriftstücken und Paketen 

 Marketing-Dienstleister Direktmarketing, Mailing, Werbung (online und Anzei-
gen), Messen, Veranstaltungen, Bereitstellung von 
Web-Anwendungen, APP-Anbieter, personalisierte 
Werbefilme, Foto- und Videoaufnahmen 

 Markt- und Meinungsforschungs- 
institute 

Durchführung von repräsentativen Befragungen  
sowie Kunden-, Geschädigten- bzw. Außendienstbe-
fragungen 

 Personaldienstleister Unterstützung bei Kapazitätsengpässen 

 Prüfdienstleister Prüfung von Kostenvoranschlägen und Rechnungen 

 Rechtsanwaltskanzleien1), 2), 
Gerichtsvollzieher, Gerichte 

Rechtsberatung, Prozessführung, Forderungseinzug 

 Rückversicherer1), 2) Rückversicherung, Risikobeurteilung, Leistungs- 
prüfung 

 Gesundheits-/Service-Dienstleister2) Reha-Dienstleister, Dienstleister zur Attest- und  
Arztberichtbeschaffung 

 Wirtschaftsprüfer1) Jahresabschluss, Beratung 
 

SVG Gutachter, Sachverständige, Detekteien, 
Ingenieurbüros 

Sachverhaltsermittlung und -bewertung, berufskund-
liche Analyse, Außenregulierung, Mediation 

 Handwerksbetriebe, Mietwagenunter-
nehmen, Werkstätten 

Reparatur, Sanierung 

 Informa HIS GmbH Hinweis- und Informationssystem (HIS) der deutschen 
Versicherungswirtschaft 

 Regulierungsbüros1) Schadenregulierung im Ausland 

 ACTINEO GmbH2) Dienstleister zur Attest- und Arztberichtbeschaffung 
 

SVL Ärzte2), Gutachter2), Therapeuten2), Kran-
kenhäuser2), Detektive2), Dolmetscher2), 
Übersetzer2) 

Medizinische Untersuchungen, Begutachtungen  
(medizinisch und technisch), Unterstützungsdienst-
leistungen, Risiko- bzw. Schadenprüfung 

 Gesetzliche Krankenkassen2) Sozialversicherungsabgaben 

 Gesundheits-/Servicedienstleister2) Teleinterviewing, Vertragsabwicklung Bausparrisiko-
versicherung, Risikoträger Restkreditversicherung, 
Berufskundliche Beratungs- und Reintegrations- bzw. 
Rehabilitationsdienstleister, Reha-Berater 

 S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz per Video 
oder Ausweiserkennung 

 SV bAV Consulting GmbH2) Beratung für betriebliche Altersvorsorge 

 Xempus AG Unterstützungsleistungen für alle Beteiligte im  
Rahmen der betrieblichen Altersversorgung 

 
1) Eine Funktionsübertragung liegt vor, wenn im Rahmen der Zweckbestimmung des Versicherungsverhältnisses personenbezogene Daten an einen Dienstleister zur  

eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung übermittelt werden. Die Übermittlung unterbleibt nach Widerspruch der betroffenen Personen und Prüfung, wenn das schutz- 
würdige Interesse der betroffenen Personen wegen seiner besonderen persönlichen Situation das Interesse des übermittelnden Versicherungsunternehmens überwiegt. 

2) Diese Dienstleister können - sofern für die Abwicklung des Versicherungsverhältnisses erforderlich – gegebenenfalls auch Gesundheitsdaten verarbeiten. 

I 

I 



73-079-0516 

 
 
 
 
 
Mitteilung nach § 19 Absatz 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie bzw. die versicherte Person die Versiche-
rungsvorschlags-/Antragsfragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur 
geringe Bedeutung beimessen. 
 
Sonderregelung bei personenbezogenen Gefahrumständen in der Unfallversicherung: Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungs-
vermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG in der 
Löwentorstraße 65 in 70376 Stuttgart schriftlich nachzuholen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie oder die versicherte Person unrichtige oder unvollständige Anga-
ben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie den folgenden Informationen entnehmen. 
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform 
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Zugang Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in 
Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

 Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.  

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

 
 - weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles  
 - noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht  
 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.  

 
2. Kündigung 

 Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos ver-
letzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

 Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

 
3. Vertragsänderung 

 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Ha-
ben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die An-
zeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung 
fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

 
4.  Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklä-
rung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstri-
chen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeig-
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. 
Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.  

 
5. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, 
der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellver-
treters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt. 


